Dienststelle











Ort, Datum

Name des Beurteilenden

Dienstliche Beurteilung

1. Personalien

1.1 Name (auch Geburtsname):

1.2 Vorname(n):

1.3 Geburtsdatum:

1.4 Pers. Nr.:

1.5 Dienst- oder Berufsbezeichnung:

1.6 Dienststelle / Dienststellennummer:

1.7 Schwerbehindert: nein / ja



Grad:

%
1.8 Teilzeitbeschäftigung: nein / ja

von                       bis
                                        Wochenstunden:   

2. Beurteilungsanlass und –grundlage

2.1 Datum der letzten Beurteilung:

2.2 Anlass der Beurteilung:

2.3 Beurteilungsgrundlagen:

2.4 Anlagen zur Beurteilung:

3. Aufgaben

3.1 Unterrichtliche Tätigkeit:

3.2 Tätigkeiten an der Schule außerhalb des eigenen Unterrichts:

3.3 Dienstliche Aufgaben außerhalb der Schule:

3.4 Fortbildung

4. Beurteilung

4.1 Fachliche Leistung:

4.2 Eignung und Befähigung:

4.3 Eignung für den besonderen Anlass der Beurteilung:

5. Mitwirkende am Beurteilungsverfahren

6. Gesamturteil

(Bei Beurteilung eines stellvertretenden Schulleiters, Abteilungsleiters, Oberstufenleiters oder einer Lehrkraft, die in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten eingesetzt     ist) SYMBOL 171 \f "Wingdings"
7. 
Anhörung des Schulleiters


Der Schulleiter wurde gemäß Teil A, Ziffer 2.2 Satz 2 (bzw. Teil A, Ziffer 2.3 Satz 2 hinsichtlich einer Lehrkraft, die in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten 

eingesetzt ist) der Verwaltungsvorschrift vom 27. Mai 2004 (Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sonderpädagogischen Fachkräften) zu dieser Beurteilung gehört.
Ort, Datum 



         Unterschrift des Beurteilenden




            



        Name, Amts-/Dienstbezeichnung

Von der vorstehenden Beurteilung habe ich Kenntnis genommen und sie ist mir erläutert worden. Eine Abschrift habe ich erhalten. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, zu dieser Beurteilung eine Gegenvorstellung abzugeben, die Bestandteil der Personalakte wird.

Ort, Datum



              Unterschrift des Beurteilten

SYMBOL 171 \f "Wingdings" Der Abschnitt in kursiver Schrift mit der jeweils einschlägigen Vorschrift ist nur zu verwenden, wenn die Voraussetzung des vorausgehenden Klammerzusatzes erfüllt ist.

Ansonsten fällt dieser Abschnitt ersatzlos weg.

